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2. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft  
(1) Als besonders geschützte Teile von Na-

tur und Landschaft werden die in der 
Festsetzungskarte entsprechend ge-
kennzeichneten folgenden Flächen und 
Objekte festgesetzt: 

Der Landschaftsplan setzt nach §§ 23, 26, 
28 und 29 BNatSchG die im öffentlichen In-
teresse besonders zu schützenden Teile 
von Natur und Landschaft fest. Die Festset-
zung bestimmt den Schutzgegenstand, den 
Schutzzweck und die zur Erreichung des 
Zwecks notwendigen Gebote und Verbote. 

2.1.  Naturschutzgebiete 
2.2.  Landschaftsschutzgebiete  
2.3.  Naturdenkmale 
2.4.  Geschützte Landschaftsbestandteile 
  
(2) Gebote und Verbote  
Zur Erreichung des jeweiligen Schutzzwe-
ckes sind Ge- und Verbote festgesetzt.  
Im Gegensatz zu den Verboten, die allge-
meinverbindlich sind, werden die festge-
setzten Gebote nur im Einvernehmen mit 
den Eigentümer/innen bzw. Nutzungsbe-
rechtigten umgesetzt. 
Unberührt und von einem Einvernehmen 
unabhängig bleiben:  
- alle anderen gesetzlichen Verpflichtun-

gen der öffentlichen und privaten Eigen-
tümer/innen,  

- Ziffer 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4, jeweils 
Abs. 3, dieses Landschaftsplans. 

Der von § 30 BNatSchG i.V.m. dem § 42 
LNatSchG NRW erfasste gesetzlich gere-
gelte Biotopschutz bleibt von den Bestim-
mungen dieses Landschaftsplanes unbe-
rührt. 
Ebenso greifen die Bestimmungen des Ar-
tenschutzrechtes unmittelbar. 

(3) Befreiungen  
Von allen Ge- und Verboten, die in den im 
Folgenden festgesetzten besonders ge-
schützten Teilen von Natur und Landschaft 
gelten, kann die untere Naturschutzbehörde 
gemäß § 67 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 75 Abs. 1 LNatSchG NRW auf Antrag 
eine Befreiung erteilen, wenn 

 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig 
ist oder 
2. die Durchführung der Vorschriften im Ein-
zelfall zu einer unzumutbaren Belastung 
führen würde und die Abweichung mit den 
Belangen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist. 

 

Für die Befreiung von Geboten oder Verbo-
ten der Verwendung bestimmter Baumarten 
bei Erst- und Wiederaufforstungen und von 
den Verboten bestimmter Formen der End-
nutzung von Wald ist gemäß § 75 Abs. 2 
LNatSchG NRW der Landesbetrieb Wald 
und Holz zuständig. 

 



Landschaftsplan Altenbeken Seite 10 

Textliche Festsetzungen  Erläuterungen 

 

 

 

 

Er entscheidet im Einvernehmen mit der un-
teren Naturschutzbehörde. 

 

(4) Ordnungswidrigkeiten  
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand-
lungen gegen die im Folgenden für die be-
sonders geschützten Teile von Natur und 
Landschaft festgesetzten Verbote sind ge-
mäß § 77 LNatSchG NRW Ordnungswidrig-
keiten und können gemäß § 78 LNatSchG 
NRW mit einer Geldbuße bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. 

Unabhängig davon wird gemäß § 329 StGB 
bestraft, wer innerhalb eines Naturschutz-
gebietes 

a) Bodenschätze oder andere Bodenbe-
standteile abbaut oder gewinnt, 

b) Abgrabungen oder Aufschüttungen vor-
nimmt, 

c) Gewässer schafft, verändert oder be-
seitigt, 

d) Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige 
Feuchtgebiete entwässert, 

e) Wald rodet, 
f) Tiere einer im Sinne des BNatSchG be-

sonders geschützten Art tötet, fängt, 
diesen nachstellt oder deren Gelege 
ganz oder teilweise zerstört oder ent-
fernt, 

g) Pflanzen einer im Sinne des BNatSchG 
besonders geschützten Art beschädigt 
oder entfernt oder 

h) ein Gebäude errichtet 
 und dadurch den jeweiligen Schutzzweck 

nicht unerheblich beeinträchtigt. Darüber 
hinaus wird strafrechtlich belangt, wer einen 
Lebensraum einer Art oder einen natürli-
chen Lebensraumtyp in einem Natura 2000-
Gebiet erheblich schädigt. Ferner wird ge-
mäß § 304 StGB bestraft, wer Naturdenk-
mäler beschädigt oder zerstört. Auch der 
Versuch ist strafbar.  

(5) Unberührtheitsklausel  
Unberührt von allen folgenden, in den be-
sonders geschützten Teilen von Natur und 
Landschaft festgesetzten Verboten bleiben: 

 

- Sicherungs-, Pflege- und sonstige Maß-
nahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die von der unteren 
Naturschutzbehörde angeordnet oder 
genehmigt sind oder von ihr selbst 
durchgeführt werden sowie wissen-
schaftliche Untersuchungen im Auftrag 
der unteren Naturschutzbehörde, 

 

- Maßnahmen, die unbedingt notwendig 
sind, um eine im Einzelfall bestehende 
Gefahr (Notstand im Sinne des § 228 
BGB) abzuwehren; die Maßnahmen sind 

Durch die Unterrichtungspflicht erhält die 
Naturschutzbehörde die Möglichkeit, Maß-
nahmen zum Ausgleich des Schadens bzw. 
zur Wiederherstellung des alten Zustands 
zu treffen oder anzuordnen. 
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der unteren Naturschutzbehörde unver-
züglich anzuzeigen, 

 

- alle vor Inkrafttreten dieses Landschafts-
plans rechtmäßig ausgeübten oder ge-
nehmigten Nutzungen in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang, soweit sie 
den nachfolgenden Regelungen und den 
jeweiligen Schutzzwecken nicht wider-
sprechen und die nachfolgenden Rege-
lungen nicht ausdrücklich etwas anderes 
festsetzen. 

Sollten durch Festsetzungen dieses Land-
schaftsplans rechtmäßig ausgeübte oder 
genehmigte Nutzungen eingeschränkt wer-
den, strebt der Kreis Paderborn in allen Fäl-
len vertragliche Vereinbarungen über einen 
Interessenausgleich an. 
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2.3 Naturdenkmale 

(1) Die nachfolgend unter den laufenden Glie-

derungsnummern 2.3.1 bis 2.3.11 bezeichneten 

und in der Festsetzungskarte mit der entspre-

chenden Ziffer gekennzeichneten Einzelschöp-

fungen der Natur sind gemäß § 28 BNatSchG als 

Naturdenkmale (ND) festgesetzt.  

Der Schutz erstreckt sich bei Bäumen auch auf 

den Wurzelbereich, d. h. die unter den Kronen 

gelegenen Flächen zuzüglich 1,5 m nach allen 

Richtungen, jedoch mindestens auf einen Ra-

dius von 5 m um den Stammfuß. Die Grenze des 

flächenhaften Naturdenkmals verläuft auf der 

inneren Kante der in der Festsetzungskarte ein-

gezeichneten Abgrenzungslinie.  

Nach § 28 BNatSchG werden Naturdenkmale 

festgesetzt, soweit ihr besonderer Schutz 

1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtli-

chen, landeskundlichen oder 

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder 

Schönheit 

erforderlich ist. 

 

Weitergehende Schutzzwecke können den ein-

zelnen Festsetzungen zu den Naturdenkmalen 

entnommen werden. 

(2) Allgemeine Verbote  

Die Beseitigung der unter 2.3.1 bis 2.3.11 ge-

nannten Naturdenkmale sowie alle Handlun-

gen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung o-

der Veränderung der Naturdenkmale oder ihrer 

geschützten Umgebung führen können, sind ge-

mäß § 28 Abs. 2 BNatSchG verboten.  

Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssiche-

rungspflicht obliegen den Grundstückseigentü-

merinnen und -eigentümern oder den Grund-

stücksbesitzerinnen und -besitzern ausschließ-

lich im Rahmen des Zumutbaren. 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sind 

verpflichtet, Schäden an Naturdenkmalen und 

Gefahren, die von ihnen ausgehen oder auf sie 

einwirken, unverzüglich der unteren Natur-

schutzbehörde mitzuteilen (vgl. 2.3 Abs. 3). 

Insbesondere ist es verboten:  

a) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen 

und Pflanzenbestände ganz oder teilweise 

zu beseitigen, zu beschädigen oder auf an-

dere Weise in ihrem Wachstum oder Be-

stand zu beeinträchtigen;  

Soweit es sich bei den Naturdenkmalen um Ein-

zelbäume oder Baumgruppen handelt, zählt 

dazu jede Beschädigung des Wurzel- oder Ast-

werkes, der Rinde sowie das Verdichten oder 

Versiegeln des Bodens im Traufbereich der 

Bäume und alle sonstigen Handlungen, die das 

Wachstum, das Erscheinungsbild oder den Be-

stand der Bäume beeinträchtigen.  
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b) bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der je-

weils gültigen Fassung sowie Verkehrsanla-

gen, Wege oder Plätze einschließlich deren 

Nebenanlagen zu errichten oder zu ändern, 

auch wenn für die jeweilige Maßnahme 

keine Planfeststellung, bauaufsichtliche Ge-

nehmigung, Anzeige oder sonstige bau-

rechtliche Genehmigung, Anzeige oder 

sonstige baurechtliche Entscheidung erfor-

derlich ist;  

Als bauliche Anlagen gelten neben Gebäuden 

auch Wald-, Jagd-, Fischerei- und sonstige Hüt-

ten sowie Dauercamping- und Dauerzeltplätze, 

Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, Freizeit, 

Erholungs- und Sporteinrichtungen aller Art, 

Landungs-, Boots- und Angelstege, am Ufer o-

der auf dem Grund eines Gewässers verankerte 

Fischzuchtanlagen sowie Wohn- und Haus-

boote, Wildgehege, Zäune und andere aus Bau-

stoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedun-

gen.  

c) ober- oder unterirdische Leitungen aller Art 

einschließlich Telekommunikationseinrich-

tungen zu errichten, zu verlegen oder zu 

ändern;  

 

d) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schilder, 

Beschriftungen oder ähnliches sowie Mate-

rialien jeglicher Art zu errichten, anzubrin-

gen oder zu ändern; 

 

      unberührt bleibt:   

- das Errichten oder Anbringen von Schil-

dern oder Beschriftungen durch die un-

tere Naturschutzbehörde, soweit sie 

ausschließlich auf den Schutz des Na-

turdenkmales hinweisen oder Ver- oder 

Gebotshinweise beinhalten;  

 

e) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, 

Warenautomaten, Wohnwagen, Wohnmo-

bile, Mobilheime, Wohncontainer, Zelte o-

der ähnliche dem zeitweiligen Aufenthalt 

von Menschen dienende Anlagen ab- bzw. 

aufzustellen oder Stellplätze dafür zu er-

richten;  

 

f) zu zelten, zu lagern, zu grillen oder Feuer zu 

machen;  

Soweit es sich bei den Naturdenkmalen um Ein-

zelbäume oder Baumgruppen handelt, ist beim 

Feuermachen ein Mindestabstand von 20 m 

zum Kronenbereich einzuhalten.  
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g) Anlagen und Einrichtungen für Spiel-, Frei-

zeit- oder Sportaktivitäten anzulegen oder 

zu ändern sowie alle Arten von Sport- und 

Freizeitaktivitäten (z. B. Geocaching) zu be-

treiben bzw. auszuüben;  

 

h) Abgrabungen, Aufschüttungen, Ausschach-

tungen oder Sprengungen vorzunehmen o-

der die Bodengestalt auf andere Art und 

Weise zu verändern oder Boden- und Ge-

steinsmaterialien zu entnehmen;  

Dazu zählt auch, die geschützten Flächen oder 

Teile davon zu befestigen, zu verdichten oder 

schwer durchlässiges Material einzubauen oder 

aufzubringen.  

 unberührt bleiben:   

- Wartungs-, Unterhaltungs- und Repara-

turarbeiten an zulässig errichteten Ver- 

und Entsorgungsleitungen einschließ-

lich Telekommunikationseinrichtungen 

im Einvernehmen mit der unteren Na-

turschutzbehörde,  

 

- die Tätigkeit des Geologischen Dienstes 

NRW, soweit die Naturdenkmale davon 

betroffen sind, im Einvernehmen mit 

der unteren Naturschutzbehörde; 

 

i) Stoffe oder Gegenstände, insbesondere 

Salze, Biozide, Dünger, Gülle, Silage, Gär-

reste, Klärschlamm, Boden, feste oder flüs-

sige Abfallstoffe, Altmaterial, Baumateria-

lien, Schutt oder Holz aufzubringen oder zu 

lagern.  

 

Abfallstoffe in diesem Sinne sind auch Garten- 

und Holzabfälle.  

(3) Allgemeine Gebote  

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sind 

verpflichtet, Schäden an Naturdenkmalen und 

Gefahren, die von ihnen ausgehen oder auf sie 

einwirken, unverzüglich der unteren Natur-

schutzbehörde mitzuteilen.  
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2.3.5 ND „Feldahorn südlich Buke“ 

Der Feldahorn befindet sich in der Gemarkung 

Buke, Flur 7, Flurstück 156 freistehend im Grün-

land westlich des Wiesenweges, südlich der 

Bundesstraße B64. 

 


